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1907 (RGBl. 1910, S. 107) sowie der An
lage zum IV. Haager Abkommen — Ord
nung der Gesetze und Gebräuche des 
Landkrieges — insbesondere aus dem
2. Abschnitt, 3. Kapitel. Dort ist auch 
festgelegt, wer als Parlamentär oder als 
Begleitpersonal gilt (z. B. Bevollmäch

tigter einer Seite mit bestimmter Kenn
zeichnung in Begleitung eines Dolmet
schers usw.), vgl. § 93 Anm. 8.

2. Strafrechtliche Verantwortlichkeit 
setzt Vorsatz voraus.

§283
Schwere und besonders schwere Fälle

(1) Militärstraftaten nach den §§ 279 bis 282 können in schweren Fällen mit Frei
heitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft werden.

(2) Militärstraftaten nach § 254 Absatz 4, § 256 Absatz 4, § 257 Absatz 3, § 259 Ab
satz 4, §§260, 267 Absatz 3, §276 Absatz 3, §§277 und 278 können in besonders 
schweren Fällen mit lebenslänglicher Freiheitsstrafe oder mit Todesstrafe be
straft werden.

1. § 283 droht härtere Sanktionen bei 
schweren und besonders schweren Fäl
len einzelner Militärstraftaten an. Diese 
Norm ist untergliedert in schwere Fälle 
von Militärstraftaten nach den §§ 279 
bis 282 sowie in besonders schwere Fälle 
einzelner Militärstraftaten. Die schwe
ren und besonders schweren Fälle sind 
ausschließlich aufgezählt.

2. Absatz 1 ist nur im Zusammenhang 
mit Kampfhandlungen und Abs. 2 nur 
im Falle des Verteidigungszustandes 
anzuwenden. Die schweren und beson
ders schweren Fälle im Sinne dieser 
Norm tragen Ausnahmecharakter. Be
sonders schwere Fälle liegen nur vor, 
wenn durch die von ihnen erfaßten Mili
tärstraftaten außergewöhnlich schwer
wiegende Folgen insbesondere für die 
Gefechtsbereitschaft oder Kampffähig
keit der Truppe eingetreten sind (vgl. 
§ 259 Anm. 4).
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